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Verordnung 
über die Prüfung zum anerkannten 

Fortbildungsabschluss 
Geprüfter Fachwirt im 

Gesundheits- und Sozialwesen und 
Geprüfte Fachwirtin im Gesundheits- 

und Sozialwesen 
Vom 21. Juli 2011 

 

Auf Grund des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit 
Absatz 2 und des § 30 Absatz 5 des Berufsbil-
dungsgesetzes, von denen § 53 Absatz 1 
durch Artikel 232 Nummer 3 Buchstabe a der 
Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. I S. 
2407) geändert worden ist, verordnet das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
nach Anhörung des Hauptausschusses des 
Bundesinstitut für Berufsbildung im Einver-
nehmen mit dem Bundes-ministerium für Wirt-
schaft und Technologie: 
 

§1 
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des 

Fortbildungsabschlusses 
 
(1) Die zuständige Stelle kann berufliche 
Fortbildungsprüfungen zum „Geprüften Fach-
wirt im Gesundheits- und Sozialwesen“ und zur 
„Geprüften Fachwirtin im Gesundheits- und 
Sozialwesen“ nach den §§ 2 bis 9 durchführen, 
in denen die auf einen beruflichen Aufstieg 
abzielende Erweiterung der beruflichen Hand-
lungsfähigkeit nachzuweisen ist. 
 
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 
die notwendigen Qualifikationen und Erfahrun-
gen vorhanden sind, um in verschiedenen 
Bereichen und Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens, insbesondere in am-
bulanten, stationären und teilstationären Ein-
richtungen, Organisationen, Institutionen und 
Verbänden, als auch bei einer selbständigen 
Tätigkeit, eigenständige komplexe fachliche 
und verantwortliche Aufgaben der Planung, 
Führung, Organisation und Kontrolle unter 
Nutzung betriebswirtschaftlicher und perso-
nalwirtschaftlicher Steuerungsinstrumente 
auszuüben. Die Qualifikation umfasst die Be-
fähigung, den Dienstleistungsprozess auch als 
Wertschöpfungsprozess zu verstehen und 
eigenverantwortlich personal- und betriebswirt-
schaftliche Aufgaben- und Problemstellungen 
unter Beachtung umfassender Qualitätsma-
nagementmaßnahmen einer zielgerichteten 
Lösung zuzuführen. Neue Strategien, Struktu-
ren, Systeme, Prozesse oder Verhaltenswesen 
sind in der Organisation umzusetzen. Auszu-
bildende, Mitarbeiter und Teams sollen geleitet 
und motiviert werden. Ferner ist nachzuwei-
sen, dass zur Gestaltung eines anforderungs-

gerechten Dienstleistungsprozesses die Mög-
lichkeiten von interdisziplinären Zusammenar-
beit mit internen und externen Partnern sowie 
multiprofessioneller Teamarbeit erkannt und 
genutzt werden. Bei der Steuerung und Opti-
mierung aller betrieblichen Vorgänge sind wirt-
schaftliche und rechtliche sowie soziale, öko-
logische und ethische Grundsätze zu beachten 
und regionale, nationale und internationale 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 
Hierzu gehören insbesondere: 

 
1. Planen, Organisieren, Steuern, Überwa-

chen und Optimieren betrieblicher Prozes-
se, 

2. Beschaffen, Führen und Entwickeln von 
Personal sowie Qualifizierung der Mitarbei-
ter durch Aus- und Weiterbildung, 

3. Lenken der Kommunikationsprozesse und 
Gestalten von internen sowie externen 
Schnittstellen, 

4. Erfassen von Leistungserstellungsprozes-
sen, Ermitteln, Interpretieren und Beurteilen 
von steuerungsrelevanten Daten sowie 
Einsetzen von Steuerungsinstrumenten, 

5. Entwickeln und Ausgestalten von Unter-
nehmenszielen und -strategien, Vorbereiten 
und Umsetzten unternehmerischer Ent-
scheidungen, 

6. Vorbereiten der Finanz- und Investitions-
planung, Entwickeln und Umsetzen von Fi-
nanzierungs- und Investitionskonzepten, 

7. Steuern und Optimieren von Qualitätsma-
nagementprozessen, 

8. Planen, Organisieren, Koordinieren, Über-
wachen und Evaluieren von Projekten, 

9. Planen und Durchführen von Marketing-
maßnahmen. 

 
(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt 
zum anerkannten Fortbildungsabschluss „Ge-
prüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozial-
wesen“ oder „Geprüfte Fachwirtin im Gesund-
heits- und Sozialwesen“. 
 

§2 
Zulassungsvoraussetzungen 

 
Zur Prüfung ist zuzulassen, wer: 
 
1. Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-

fung in einem anerkannten nach dem Be-
rufsbildungsgesetz oder der Handwerks-
ordnung geregelten kaufmännischen, 
verwaltenden, medizinischen oder hand-
werklichen Ausbildungsberuf des gesund-
heits- und Sozialwesens und danach eine 
mindestens einjährige Berufspraxis oder 

2. Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-
fung in einem bundesrechtlich geregelten 
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Beruf im Gesundheitswesen oder einem 
dreijährigen landesrechtlich geregelten 
Beruf im Gesundheits- und Sozialwesen 
und eine mindestens einjährige Berufs-
praxis oder 

3. Ein mit Erfolg abgeschlossenes einschlä-
giges Hochschulstudium und eine min-
destens zweijährige Berufspraxis oder 

4. Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-
fung in einem sonstigen anerkannten 
kaufmännischen, verwaltenden oder 
hauswirtschaftlichen Ausbildungsberuf 
und danach eine mindestens zweijährige 
Berufspraxis oder 

5. Eine mindestens fünfjährige Berufspraxis 
nachweist. 

 
(1) Die Berufspraxis nach Absatz 1 muss 
inhaltlich wesentliche Bezüge zu den in § 1 
Absatz 2 genannten Aufgaben haben. Dabei 
sind auch ehrenamtliche Tätigkeiten zur be-
rücksichtigen. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 ist zur Prü-
fung auch zugelassen, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf anderer Weise glaubhaft 
macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten (berufliche Handlungsfähigkeiten) erwor-
ben zu haben, die die Zulassung zur Prüfung 
rechtfertigen. 

 
§3 

Gliederung und Durchführung der Prüfung 
 

(1) Die Prüfung ist schriftlich und mündlich 
durchzuführen. 
 
(2) Die Prüfung bezieht sich auf die fol-
genden Handlungsbereiche: 
 
1. Planen, Steuern und Organisieren be-

trieblicher Prozesse, 
2. Steuern von Qualitätsmanagementpro-

zessen, 
3. Gestalten von Schnittstellen und Projek-

ten, 
4. Steuern und Überwachen betriebswirt-

schaftlicher Prozesse und Ressourcen, 
5. Führen und Entwickeln von Personal, 
6. Planen und Durchführen von Marketing-

maßnahmen. 
 

(3) Die schriftliche Prüfung wird in den im 
Absatz 2 genannten Handlungsbereichen auf 
der Grundlage einer betrieblichen Situations-
beschreibung mit zwei aufeinander abge-
stimmten, gleichgewichtigen, daraus abgeleite-
ten Aufgabenstellungen durchgeführt, wobei 
insgesamt alle sechs Handlungsbereiche the-
matisiert werden. Die gesamte Bearbeitungs-

dauer soll 600 Minuten nicht unterschreiten 
und 630 Minuten nicht überschreiten. Die 
Punktebewertung für das Ergebnis der schrift-
lichen Prüfungsleistung ist gleichgewichtig aus 
den beiden schriftlichen Teilergebnissen zu 
bilden. 

 
(4) Nach bestandener schriftlicher Prüfung 
wird die mündliche Prüfung durchgeführt. Die-
se gliedert sich in Präsentation und Fachge-
spräch. 

 
(5) Anhand der Präsentation soll nachgewie-
sen werden, dass eine komplexe Problemstel-
lung der betrieblichen Praxis erfasst, darge-
stellt, beurteilt und gelöst werden kann. Die 
Themenstellung muss sich auf den Hand-
lungsbereich „Führen und Entwickeln von Per-
sonal“ und auf einen weiteren frei wählbaren 
Handlungsbereich gemäß Absatz 2 beziehen. 
Dabei soll die Dauer der Präsentation zehn 
Minuten beantragen. Die Präsentation geht mit 
einem Drittel in die Bewerbung der mündlichen 
Prüfung ein. 
 
(6) Das Thema der Präsentation wird vom 
Prüfungsteilnehmer oder der Prüfungsteilneh-
merin selbst formuliert und mit einer Kurzbe-
schreibung dem Prüfungsausschuss bei der 
ersten schriftlichen Prüfungsleistung einge-
reicht. 

 
(7) Im Fachgespräch soll ausgehend von der 
Präsentation nachgewiesen werden, dass 
auch in weiteren in Absatz 2 aufgeführten 
Handlungsbereichen des Gesundheits-und 
Sozialwesens komplexe fachliche Sachverhal-
te und Zusammenhänge beurteilt sowie Lö-
sungen und Vorgehensweisen vorgeschlagen 
und begründet werden können. Das Fachge-
spräch soll nicht länger als 20 Minuten dauern. 

 
(8) Die mündliche Prüfung nach Absatz 4 ist 
nur durchzuführen, wenn in den schriftlichen 
Prüfungsleistungen nach Absatz 3 mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht wurden. 
 

§4 
Inhalt der Prüfung 

 
(1) Im Handlungsbereich „Planen, Steuern 
und Organisieren betrieblicher Prozesse“ soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, komplexe 
betriebliche Prozesse unter Berücksichtigung 
volkswirtschaftlicher Zusammenhänge und 
betrieblicher Problemstellungen sowie wirt-
schaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingun-
gen des Gesundheits- und Sozialwesens zu 
analysieren, zu planen, zu steuern, zu organi-
sieren und zu überwachen. Betriebliche Ziele 
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und Strategien sollen unter Beachtung von 
ökonomischen, ökologischen, ethischen und 
sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit entwi-
ckelt, umgesetzt und evaluiert werden. Dabei 
sind Organisationskonzepte und Manage-
menttechniken zur effektiven Prozesssteue-
rung im Unternehmen einzusetzen und Strate-
gien zur Steigerung der Markt- und Innovati-
onsfähigkeit zu entwickeln und umzusetzen. 
Unternehmerische Entscheidungen sollen 
vorbereitet und realisiert werden. Dabei soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, sich auf ver-
ändernde Methoden und Systeme der Arbeits-
organisation sowie der Organisationsentwick-
lung einzustellen sowie den Wandel im Unter-
nehmen mitzugestalten und zu fördern. In die-
sem Rahmen können folgende Qualifikations-
inhalte geprüft werden: 

 
1. Erläutern der Prinzipien, Strukturen und 

Aufgaben sowie der ökonomische Pro-
zesse des Gesundheits- und Sozialwe-
sens unter Einbeziehung volkswirtschaftli-
cher Zusammenhänge und sozialer Aus-
wirkungen, 

2. Einordnen der Gesundheits- und Sozial-
politik in den nationalen und europäischen 
Kontext, 

3. Erläutern rechtlicher und institutioneller 
Rahmenbedingungen von Einrichtungen 
im Gesundheits- und Sozialwesen, 

4. Entwickeln, Planen, Umsetzen und Evalu-
ieren von betrieblichen Zielen, 

5. Beurteilen komplexer betrieblicher Zu-
sammenhänge sowie Entwickeln und 
Umsetzen strategischer Handlungsmög-
lichkeiten, 

6. Gestalten und Optimieren von Prozessen, 
7. Anwenden von Organisationstechniken, 
8. Steuern betrieblicher Veränderungspro-

zesse. 
 

(2) Im Handlungsbereich „Steuern von 
Qualitätsmanagementprozessen“ soll die Fä-
higkeit nachgewiesen werden, unter Berück-
sichtigung von Prinzipien des Qualitätsmana-
gements in Einrichtungen des Gesundheits- 
und Sozialwesens ein Qualitätsmanagement 
umzusetzen und weiterzuentwickeln. Dabei 
sollen Qualitätsmanagementprozesse geplant, 
gelenkt, überprüft und optimiert, interne Audits 
durchgeführt sowie das Qualitätsbewusstsein 
der Mitarbeiter gefördert werden. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden: 

1. Ermitteln und Festlegen von Qualitätszielen, 

2. Anwenden von Qualitätsmanagementme-
thoden und -Techniken, 

3. Erfassen und Bewerten von Prozessdaten 
sowie Ermitteln von Qualitätsindikatoren, 

4. Weiterentwicklung eines Risikomanagements, 
5. Anwenden von Methoden des Zeit- und 

Selbstmanagements. 
 

(3) Im Handlungsbereich „Gestalten von 
Schnittstellen und Projekten“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, interne und externe 
Schnittstellen zu analysieren, zu planen, zu 
gestalten und zu kontrollieren. Dabei soll mul-
tiprofessionelle Teamarbeit organisiert und 
geformt sowie Kommunikationsprozesse zwi-
schen den beteiligten Personen und Institutio-
nen gesteuert werden. Es ist nachzuweisen, 
dass interdisziplinäre Kooperationsnetzwerke 
aufgebaut, entwickelt und gestaltet werden 
können. Hierbei sind Prinzipien und Methoden 
des Projektmanagements anzuwenden sowie 
Moderations- und Präsentationstechniken ein-
zusetzen. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

 
(1) Ermitteln von Schnittstellen, Planen, Or-
ganisieren, Gestalten und Pflegen von inter-
disziplinären Kooperationsbeziehungen und 
vernetzten Versorgungsformen unter Berück-
sichtigung der sozialökonomischen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen, 
 
(2) Organisieren und Gestalten der Kommu-
nikation zwischen den Berufsgruppen und von 
multiprofessioneller Teamarbeit, 
 
(3) Planen, Organisieren, Koordinieren, 
Überwachen und Evaluieren von Projekten und 
Projektgruppen. 

 
(3) Im Handlungsbereich „Steuern und 
Überwachen betriebswirtschaftlicher Prozesse 
und Ressourcen“ soll die Fähigkeit nachgewie-
sen werden, das interne und externe Rech-
nungswesen als Dokumentations-, Entschei-
dungs- und Kontrollinstrument zur Optimierung 
betriebswirtschaftlicher Abläufe und für unter-
nehmerische Entscheidungen zu nutzen. Da-
bei sind Controlling-Maßnahmen durchzufüh-
ren. Des Weiteren sollen Entscheidungspro-
zesse bei der Beschaffung von Verbrauchs- 
und Investitionsgütern vorbereitet, gesteuert 
und umgesetzt sowie die Bereitstellung von 
Betriebsmitteln auch unter logistischen Ge-
sichtspunkten gesichert werden. Dazu werden 
die Wirtschaftlichkeit von Leistungserstel-
lungsprozessen analysiert und bewertet sowie 
steuerungsrelevante Daten ermittelt. Es ist 
nachzuweisen, dass unter Einschätzung und 
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Bewertung von Risiken Finanz- und Investiti-
onsplanungen vorbereitet sowie Finanzie-
rungs- und Investitionskonzepte entwickelt und 
umgesetzt werden können. Beim Steuern und 
Überwachen betriebswirtschaftlicher Prozesse 
und Ressourcen sind die rechtlichen Bestim-
mungen zu berücksichtigen. In diesem Rah-
men können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden: 
 
1. Vorbereiten und Koordinieren von Jah-

resabschlussarbeiten, 
2. Erläutern von Finanzierungssystemen im 

Gesundheits- und Sozialwesen, 
3. Durchführung von Kosten- und Leistungs-

rechnung, 
4. Einsatz von Controlling-Instrumenten, 
5. Ermitteln, Auswerten und Beurteilen von 

betrieblichen Kennzahlen, 
6. Vorbereiten der Finanz- und Investitions-

planung, Entwickeln und Umsetzen von 
Finanzierungs- und Investitionskonzepten. 

 
(4) Im Handlungsbereich „Führen und 
Entwickeln von Personal“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, den Personalbedarf zu 
ermitteln, den Personaleinsatz zu planen, das 
Personal auszuwählen und zu beschaffen 
sowie Personalmaßnahmen umzusetzen. Aus- 
und Weiterbildung soll geplant, durchgeführt 
und kontrolliert sowie eine systematische Per-
sonalentwicklung und Personalförderung ent-
sprechend den betrieblichen Erfordernissen 
organisiert werden. Dabei soll gezeigt werden, 
dass Mitarbeiter, Auszubildende und Teams im 
Sinne der Unternehmensziele unter Berück-
sichtigung rechtlicher  Bestimmungen und 
soziokultureller Hintergründe geführt, angelei-
tet und motiviert sowie Kommunikationspro-
zesse gestaltet werden können. Maßnahmen 
zur Verbesserung des Betriebsklimas sollen 
eingeleitet werden. Des Weiteren soll bei Ver-
handlung und in Konfliktfällen lösungsorientiert 
gehandelt werden. Bei den Personalführungs-
maßnahmen sind die arbeits-, haftungs- und 
tarifrechtlichen Vorschriften sowie die Vorga-
ben des betrieblichen Gesundheitsschutzes zu 
beachten. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

 
1. Planen, Beschaffen, Auswählen und Ein-

setzen von Personal, 
2. Durchführen von Personalmaßnahmen, 
3. Planen und Durchführen der Ausbildung, 
4. Anleiten, Fördern und Motivieren von 

Mitarbeitern, Auszubildende und Teams 
unter Beachtung von Personalzufrieden-
heit, 

5. Beurteilen von personalentwicklungspo-
tentialen sowie Festlegen und Evaluieren 
von Personalentwicklungszielen 

6. Anwenden des Konfliktmanagements. 
 
(6) Im Handlungsbereich „Planen und Durch-
führen von Marketingmaßnahmen“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, unter Be-
rücksichtigung der Marktsituation im Dienstleis-
tungssektor Gesundheit- und Soziales sowie 
der rechtlichen Rahmenbedingung Marketing-
konzepte zu planen, zu entwickeln und zu 
realisieren. Marketingziele und -maßnahmen 
sind auch zur Mittelbeschaffung umzusetzen 
und zu kontrollieren. Dabei sollen Marktinfor-
mationen gewonnen und bewertet werden. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikati-
onsinhalte geprüft werden. 

 
1. Durchführen von Marktanalysen, 
2. Formulieren von Marketingzielen, 
3. Planen und Entwickeln von Marketing-

konzepten, 
4. Einführen und Umsetzen von marketing-, 

Sponsoring- und Fundraising-
Maßnahmen, auch unter Berücksichti-
gung der besonderen Situation von Non-
Profit-Leistungs-bereichen, 

5. Einsetzen von Methoden des Sozialmar-
ketings, 

6. Durchführen von Maßnahmen im Ge-
sundheitsmarketing. 

 
§5 

Anrechnung anderer Prüfungsleis-
tungen 

 
Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteil-
nehmerin ist auf Antrag von der Ablegungen 
einzelner Prüfungsbestandteile durch die zu-
ständige Stelle zu befreien, wenn eine andere 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung 
oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 
erfolgreich abgelegt wurde, und die Anmel-
dung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von 
fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Beste-
hens der anderen Prüfung erfolgt. 

 
§6 

Bewerten der Prüfungsleistungen 
und Bestehen der Prüfung 

 
(1) Die schriftliche und die mündliche Prü-
fung sind jeweils gesondert zu bewerten. Die 
Prüfung ist bestanden, wenn sowohl in der 
schriftlichen als auch in der mündlichen Prü-
fung mindestens ausreichende Leistungen 
erbracht wurden. 
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(2) Über das Bestehen der Prüfung ist 
jeweils ein Zeugnis nach den Anlagen 1 und 2 
auszustellen. Im Fall der Freistellung nach § 5 
sind Ort und Datum der anderweitig abgeleg-
ten Prüfung sowie die Bezeichnung des Prü-
fungsgremiums anzugeben. 

 
§7 

Wiederholung der Prüfung 
 

(1) Eine Prüfung, die nicht bestanden ist, 
kann zweimal wiederholt werden. 
 
(2) Wer auf Antrag an einer Wiederho-
lungsprüfung teilnimmt und sich innerhalb von 
zwei Jahren, geordnet von Tage der nicht be-
standenen Prüfung an, dazu anmeldet, ist von 
einzelnen Prüfungsleistungen zu befreien, 
wenn die dort in einer vorgegangenen Prüfung 
erbrachten Leistungen mindestens ausrei-
chend sind. Der Antrag kann sich auch darauf 
richten, bestandene Prüfungsleistungen einmal 
zu wiederholen. Werden bestandene Prüfungs-
leistungen erneut geprüft, gilt in diesem Fall 
das Ergebnis der letzten Prüfung. 

 
§8 

Ausbildereignung 
 

(1) Der Prüfungsteilnehmer oder die Prü-
fungsteilnehmerin kann nach erfolgreichem 
Abschluss der Prüfung zum „Geprüften Fach-
wirt im Gesundheits- und Sozialwesen“ oder 
zur „Geprüften Fachwirtin im  Gesundheits- 
und Sozialwesen“ beantragen, eine zusätzliche 
Prüfung zum Nachweis der berufs- und ar-
beitspädagogischen Qualifikationen abzule-
gen. Diese besteht aus einer Präsentation oder 
der praktischen Durchführung einer Ausbil-
dungssituation und einem Fachgespräch. Der 
Teilnehmer oder die Teilnehmerin wählt dazu 
eine Ausbildungssituation aus. Die Auswahl 
und Gestaltung der Ausbildungssituation ist in 
dem Gespräch zu begründen. Die Dauer der 
praktischen Prüfung soll höchstens 30 Minuten 
betragen. Die zusätzliche Prüfung ist bestan-
den, wenn mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht wurden. 
 

(2) Wer die Prüfung zum „Geprüften Fachwirt 
im Gesundheits- und Sozialwesen“ oder zur 
„Geprüften Fachwirtin im Gesundheits- und 
Sozialwesen“ nach dieser Verordnung bestan-
den hat, ist vom schriftlichen Teil der Prüfung 
der nach dem Berufsbildungsgesetz erlasse-
nen Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. 
Wer auch die zusätzliche Prüfung nach Absatz 
1 bestanden hat, hat die berufs- und ar-
beitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten nach dem Berufsbildungsge-
setz nachgewiesen. Dem Prüfungsteilnehmer 
oder der Prüfungsteilnehmerin ist ein Zeugnis 
auszustellen, aus dem hervorgeht, dass die 
berufs- und arbeitspädagogische Qualifikation 
nach §30 Absatz 5 des Berufsbildungsgeset-
zes nachgewiesen wurde. 

 
§9 

Übergangsvorschriften 
 

(1) Begonnene Prüfungsverfahren zum 
Fachwirt/ zur Fachwirtin im Sozial- und Ge-
sundheitswesen (IHK), zum Fachwirt/zur 
Fachwirtin für die Alten- und Krankenpflege 
(IHK), zum Fachwirt/zur Fachwirtin für die be-
triebswirtschaftliche Leitung von Pflegeeinrich-
tungen (IHK), zum Fachwirt/zur Fachwirtin für 
soziale Dienstleistungen (IHK), zum Sozial-
wirt/zur Sozialwirtin (IHK), zum Betriebssozial-
wirt/zur Betriebssozialwirtin (IHK), sowie zum 
Betriebswirt/zur Betriebswirt in für Manage-
ment im Gesundheitswesen (ÄZK/ZÄK) kön-
nen bis zum 31.Juli 2015 nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende geführt werden. Im Übri-
gen kann bei der Anmeldung zur Prüfung bis 
zum Ablauf des 30.Juni2013 die Anwendung 
der bisherigen Vorschriften beantragt werden. 
 
(2) Die zuständige Stelle kann auf Antrag 
des Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungs-
teilnehmerin die Wiederholungsprüfung nach 
dieser Verordnung durchführen: §7 Absatz 2 
findet in diesem Fall keine Anwendung. 

 
§10 

Inkrafttreten 
 

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2012 
in Kraft.

 


